
Gemeinde St.Kanzian am Klopeiner See

Kloperner Straße 5,9122 St Kanzian

DVR-Nr. 0059901, UID: ATU25942308

Homepage: ww st.kanzian.at

E-Mail: slkanzian@ktn.gde.at

releton. O423912224-0

Fax 0423912935

Rechnungsnu mmer:
Datum:
Kundennummer:

0 3279 938
13.03.2018

13239
Absender: Gemeinde St.Kanzian am Klopeiner See, 9122 St. Kanzian

Herr
Michael Knöbl
Liebenauer Hauptstraße 93b 7
8041Graz

Bitte die ausgewiesene Gesamtsumme bis
spätestens I 5.04.201 I einzahlen.
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AKONTOVORSCHREIBUNG 201 8

Abgabe Zeitraum Bezeichnung

Seite. 'l von 1

Betrag USt

Zur Lehrersiedlung 6, 9122 Grabelsdorf
Wassergebühr
Kanalgebühr
Abfallgebühr

Akonto Zählernummer 245361 0

Akonto

Müllsäcke

1 Anzahl x 11 Abtuhren x4,00, davon 1/2

Bereitstellungsgebühr

6 Monat(e) x 3,00 Bereitstellungsgebühr

01. 10.20'1 7-31.03.201 8

01 10 2017-31 03 20'18

01. 1 0.201 7-31.03.201 8

23,00 10 o/o

76,00 10 0/o

22,00 10 o/o

18,00 10 0/o

Abfall-Bereitstellungsgebühr 01 10 2017-31 03 2018o
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10,00 o/o netto 126,36 Ust-Betr

Der Finanzverwalter Peter Hobel

ZAHLUNGSANVIIEISUNG
AUFTRAGSBESTATIGUNG

12,64 Vorschreibu ngsbetrag

AT RAIFFEISENBANK EBERNDORF

Unterschrift Zeichnungsberecht

139,00 EUR

ZAHLUNGSANWEISUNG
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Verwendungszweck

Rechnung
Kdn-Nr.: 13239, Re-Nr.: 0
3279 938
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_i Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, Klopeiner Straße 5,9122 St. Kanzian

AT9s 3928 8000 0039 7737
3lC(SY/ FT Coae) cer Empfangerbank

RZKTAT2K288
Kann bei Zahlungen inner-
halb EU/EWR entfallen EUR

Belraq I Cent

139,0c
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Bei Onlj.ne-Zahlung tragen Si.e bitte folgende Zahl in das Fetd
Zahlunqsreferenz ein: 003279000938
BAN Kontoi n ha berln/Auftraggeberln

-Michael 
rKnöblliebenaugr Hauptstraße 93b 
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l. SPRUCH (Eraänzunr zur Vorderseite)
Die Afuabenvorschreibung ist an den (die) im umseitigen Spruch

angeführten Abgabepflichtigen gerichtet. Dem (Den) Abgabepflichtigen

wird (werden) gemäß §§ 2 und 3 der B!ndesabgabenordnung - BAq
BGBI.Nr. 194,,/1961, und dem Kärntner AbgabenorBanisationstesetz - K-

AOG, LGBI-Nr. 42/2010, beide in der derzeit geltenden Fassung, in
Verbindung mit dem jeweiliBen Landesgesetz und der geltenden
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner

See (siehe nachfolgende Rubriken 1-11) die umseitig angeführte(n)

Abgabe(n) zur Zahlung an die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See

vorgeschrieben.

1. Abfallsebühr
Aufgrund der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 - K-AWO 2oo4,

LGBl.Nr. 17/20o4, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für das Grundstück des

um:;eitig angefrihrten Abgabepflichtigen eine

vorgeschrieben.

2. wasserbezugsgebühr

Abfallge büh r

Aufgrund des Gemeindewasseryersorgungsgesetzes 1997 - K-GWVG

1997, LGBI.Nr. 7O7/1997,in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung

mit dergeltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für den Bezug von

Wasser aus der Gemeindewasseruersorgungsanlage frlr das Grundstück

des umseitig angeführten Abgabepflichtigen eine Wasserbezugsgebühr

vorgeschrieben.

3. Kanalgebühr
Aufgrund des Gemeindekanalisationsgesetzes 1999 - K-GKG 1999,

LGBl.Nr. 62/1999, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für die Bereitstellung und
die Möglichkeit der BenützunB der Kanalisationsanlage für die obiekte des

umseitig angeführten Abgabepflichtigen eine Kanalgebühr

vorgeschrieben.

4. Hundeabgabe

Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2008 - FAG 2008, BGBl.Nr.

fo3/2oo7 und des Hundeabgabegesetzes - K-HAG, LGBl.Nr. 18/1970,

beide in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der geltenden
Verordnung des Gemeinderates, wird für das Halten eines über drei

Monate alten Hundes eine Hundeabgabe vorgeschrieben.

5. DeckumlageundTierseuchenfondsbeitrag
Aufgrund des Kärntner Tierzuchtgesetzes 2008 - K-TZG 2008, LGBl.Nr.

1,/2009, in der derzeit geltenden Fassung, sowie des

Tierseuchenfondsgesetzes 1995 - K-TSFG 1995, LGBI.Nr. 58/1995, in der
derzeit geltenden FassunB, womit der Tierseuchenfondsbeitrag und der
zeitpunkt der Einhebung festgesetzt wird, werden die Deckumlage und

der llerseuchenfondsbeitrag vorgeschrieben.

6. Vergnügungssteuer
Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2oo8 - FAG 2O08, BGBl.Nr.

L03/2007 und des VerBnrjgungssteuergesetzes 1982 - K-VSG 1982,

LGBl.Nr. 53/1982, beide in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung

mit der geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für
Vertnügungen eine Vergnüguntssteuer vorgeschrieben.

7. Orts- und Nächtigungstaxe
Aufgrund dee Orts- unC tlächtigungstaxengesetlee 1970 K OI'JTG,

LGBl.Nr. 144/1970, in der deEeit geltenden Fassung, in VerbindunB mit
der geltenden Verord nung des Gemei nderates, wi rd für den Aufenthalt i m

Gemeindegebiet eine Orts- und Nächtigungstaxe (und pauschaliene

ortstaxe) vorBeschrieben.

8. zweitwohnsitzabgabe
Aufg -und des Kärntner Zweitwohnsitzabgabengesetzes - K-ZWAG,

LGBl.Nr. 84/2005, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit
der geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für Zweitwohnsitze
eine Abgabe von Zweitwohnsitzen ausgeschrieben.

9. Gebrauchsabgabe

Aufgrund des Kärntner Gebrauchsabgabengesetzes K-GAbgG, LGBl.Nr.

42/1969, in der deEeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für den Gebrauch von

Gemeindestraßengrund und des darüber befindlichen Luftraumes eine

Gebrauchsabgabe vorgeschrieben.

il. !}EGRUNDUNG
Die umseitige Vorschreibung stützt sich im Wesentlichen auf die im Spruch

zitierten gesetzlichen Bestimmungen sowie auf die Verordnungen des

Gemeinderat,ss der Gemeinde 5t. Kanzian am Klopeiner See. Die jeweilige

Art und Höhe der umseitig vorgeschriebenen Abgaben ist aus der
AbrechnungsrJarstellung zu entnehmen, die einen wesentlichen
Bestandteil dieses Bescheides bildet.

ilt. [IECHTSMITTETBETEHRU NG

Zu den im Spruch unter 1-11 angeführten Afuaben:
Gegen diesen Bescheid ist die Berufung zulässiB. Diese ist innerhalb eines

Monates nach Zustellung des Bescheides schriftlich bei der Gemeinde st.
Kanzian am Klopeiner See einzubringen. Die mit der Übermittlungsart
verbundenen Risiken (2. B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes

etc.) trägt der Absender.
Die Berufung hat zu enthalten:
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet,
b) die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird,
c) die Erklärung, welche Anderungen beantragt werden und
d) eine Begründung.
Mit der Eirrbringung der Berufung wird die Wirksamkeit des

angefochtenen Bescheides nicht gehemm! insbesondere die Einhebung

bzw. zwangsweise Eintreibung der Abgaben nicht aufgehalten.

rv. Ed!!!§[EE
Die Abgaben werden unbeschadet der in den Abgabevorschriften
getroffenen besonderen Regelungen mit Ablauf eines Monats nach

Bekanntgabe (§ 97 BAO) des Abgabenbescheides fällig (§ 210 BAO).

BESONDERE HINWEISE

1. Lastschriftanzeige - gemäß § 227 Abs. 4a BAo
Der (Die) uraseitig genannte(n) Abgabepflichtige(n) wird (werden)

verständigt, dass die umseitig genannte(n) Abgabe(n) zum genannten

Termin in der Jmseitig genannten Höhe fällig wird (werden).

2. Mahnung- gemäß § 227 Abs. 1 BAo
Bei umseiti6 anBeführter(n) Abgabe(n) ist wegen nicht zeitgerechter
Entric htunB di{r Vollstreckba rkeit gegebe n. Der ( Die) u mseitig ge na n nte( n)

Abgabepflichti6e(n) wird (werden) ersucht, binnen zwei Wochen von der

zustellung an gerechnet, die Abgabenschuld zu entrichten.
Werden fällige privatrechtliche Forderungen und Umsatzsteuerbeträge

eingemahnt, ist diese Mahnung als privatrechtliches Mahnschreiben

anzuse hen.

3. Rechnung
Für die Anforderung privatrechtlicher Forderungen (2.8. Mieten,
Pachtzi nse, l(i n de rga rte n beiträge, Ba uhofge bü h ren, H ortbei träEe,

Seeanerkennuirgszinse, Marktstandsgebühren, etc.) sowie für die

Anforderung der Umsatzsteuer gilt die umseitige Vorschreibung als

Rechnu ng,

4. Umsatzsteuer
Hinsichtlich der Anforderung der Umsatzsteuer gelten die BestimmunBen

des umsatzsteuerBesetzes 1994 - UStG 1994, 8GBl.Nr. 663/1994, in der
geweils geltenden Fassung.


